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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Wenn dieses Schuljahr in drei Wochen zu Ende geht, werden die Tiroler Lehrerinnen und Lehrer ihre 
mehr als 95.000 Schülerinnen und Schüler in rund 9 Millionen Stunden unterrichtet haben. Wer auch 
nur ein wenig Ahnung von Schule hat, weiß, dass es natürlich mit den in der Klasse verbrachten Stun-
den nicht getan ist. Es kommen noch einmal ungefähr gleich viele Stunden hinzu, die mit der Vorberei-
tung des Unterrichts, mit der Nacharbeit, mit Korrekturen, mit Erarbeiten von Unterrichtsmaterial, mit 
der Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Schulveranstaltungen, mit Sprechstunden und 
Elternsprechtagen,  mit Konferenzen und pädagogischen Tagen, mit Fort- und Weiterbildung und mit 
der Erledigung administrativer Aufgaben zugebracht werden. So ergibt sich also eine beeindruckende 
Summe von ungefähr 18 Millionen Stunden, die mit Einsatz und Mühen verbunden waren, die im Dienst 
des Lehren und Lernens standen, zu Begegnung und Gespräch geführt und die Weiterentwicklung und 
Entfaltung der Schülerinnen und Schüler gefördert haben. Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern 
sehr herzlich dafür!

Eine wichtige Aufgabe kommt auch den Direktorinnen und Direktoren sowie den Bediensteten der Ver-
waltung sowohl im Landesschulrat für Tirol und in der Abteilung Bildung des Landes Tirol als auch 
vor Ort an den Schulen zu. Sie sorgen für die Rahmenbedingungen, die benötigt werden, um den Lehr-
personen größtmögliches Augenmerk auf die Kernaufgabe des Schulwesens, eben den Unterricht, zu 
erlauben. Durch meinen regelmäßigen Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung weiß ich, 
dass sie ebenfalls mit großem Engagement im Einsatz sind. Auch ihnen spreche ich meinen herzlichen 
Dank aus!

Der schönste Dank für uns alle ist, dass unsere Arbeit nicht nur mit Anstrengung einhergeht, sondern 
glücklicherweise oft auch Grund zur Freude bietet. Ich wünsche Ihnen, dass sich Freude einstellt, wenn 
Sie auf dieses Schuljahr zurückblicken, und dass Sie in den Sommerferien viel Gelegenheit haben wer-
den, die verdiente Erholung und schöne Stunden genießen zu können!

Ihre Amtsführende Präsidentin
des Landesschulrates für Tirol

LR Dr. Beate Palfrader

V E R O R D N U N G S B L AT T 
d e s  L a n d e s s c h u l r a t e s  f ü r  T i r o l
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LSR-GZ 100.10/0277-allg/2014
34.
BESCHLUSS DES KOLLEGIUMS
des Landesschulrates für Tirol vom 19. Mai 2014 über 
die Erarbeitung von Dreiervorschlägen für die
Besetzung von leitenden Funktionen an den mittleren 
und höheren Schulen und Bildungsanstalten

Der Landesschulrat für Tirol hat mit Beschluss seines 
Kollegiums vom 19. Mai 2014 auf Grund des § 207f Abs. 3 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979) nähere 
Bestimmungen für die Erstellung von Besetzungsvor-
schlägen festgelegt:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Bestimmungen gelten für die Besetzung von lei-
tenden Funktionen (Schulleiter/in, Abteilungsvorstand/
Abteilungsvorständin, Abteilungsleiter/in, Fachvorstand/
Fachvorständin, Erziehungsleiter/in) im Bereich der mitt-
leren und höheren Schulen und Bildungsanstalten.

§ 2 
Gesetzliche Kriterien

§ 207f BDG 1979 lautet:

„(1) Für die Auswahl kommen nur Bewerber in Betracht, 
die         
1. die in der Ausschreibung angeführten Ernennungser-
fordernisse erfüllen und
2. eine mindestens sechsjährige erfolgreiche Lehrpraxis 
an Schulen haben.
 
(2) Erfüllen mehrere Bewerber die in Abs. 1 angeführten 
Erfordernisse, so sind für die Besetzung der Planstelle 
für eine leitende Funktion heranzuziehen         
1. zunächst jene, die in der Ausschreibung gemäß § 207b 
Abs. 2 allenfalls angeführte zusätzliche fachspezifische 
Kenntnisse und Fähigkeiten im weitestgehenden Ausmaß 
erfüllen,
2. bei gleicher Eignung nach Z 1 sodann jene, die sich bis-
her bei der Erfüllung
a) pädagogischer Aufgaben (Erfolge im Unterricht und in 
der Erziehung) und
b) administrativer Aufgaben an Schulen am besten be-
währt haben,
3. bei gleicher Eignung nach den Z 1 und 2 sodann jene, 
die für die vorgesehene Verwendung besondere Kennt-
nisse und Fähigkeiten nachweisen, die nicht in der Aus-
schreibung angeführt und damit nicht gemäß Z 1 zu be-
rücksichtigen waren, und

4. bei gleicher Eignung nach den Z 1 bis 3 sodann jene, die 
gemäß § 11c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 
bevorzugt zu bestellen sind.
 
(3) Die Landesschulräte können durch Beschluss ihres 
Kollegiums für ihren Bereich nähere Bestimmungen zu 
Abs. 2 Z 1 bis 3 festlegen. Ein derartiger Beschluss ist im 
Verordnungsblatt des Landesschulrates kundzumachen.“

OBJEKTIVIERUNGSVERFAHREN

§ 3
Zusätzliche Auswahlkriterien 

(1) Unter jenen Bewerber/inne/n, die die gesetzlichen 
Kriterien des § 207f Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, sind zu-
nächst jene heranzuziehen, die die in der Ausschreibung 
allenfalls angeführten zusätzlichen fachspezifischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten erfüllen.

(2) Allgemeines Anforderungsprofil:

Für die weitere Auswahl und Reihung der Bewerber/in-
nen nach den in § 207f Abs. 2 Z 2 und 3 BDG 1979 an-
geführten Kriterien gilt folgendes allgemeine Anforde-
rungsprofil (Kompetenzbereiche):

a) Pädagogisch-fachliche Kompetenz 
- Fortbildungen im Bereich der Pädagogik
- Tätigkeiten in der Lehreraus-, -fort und -weiter- 
bildung (z.B. Lehrtätigkeit an der Pädagogischen 
Hochschule, Praxislehrer/in)
- einschlägige Veröffentlichungen und Erstellung von 
Unterrichtsmitteln
- Unterrichts- und Schulentwicklungskompetenz
- außerschulische Bildungsarbeit (Erwachsenenbil-
dung, Jugendarbeit, u.ä.), Tätigkeiten in der Kultur-
arbeit
- öffentliche Funktionen
- Kenntnisse im Bereich der Integration/Inklusion
- besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

b) Führungskompetenz 
 - Fortbildungen im Bereich von Führungskom-
petenz
 - Tätigkeiten in der Lehrer/innen-Fortbildung 
und in der Lehrer/innen-Weiterbildung (zB Seminar-
leiter/in, Referent/in, Leiter/in einer Arbeitsgemein-
schaft)
- Führungserfahrungen (Leiter/in, Stellvertreter/in, 
Fachkoordinator/in, u.ä.)
- administrative Erfahrungen (zB Klassenvorstand/
Klassenvorständin, Kustos/Kustodin, Leiter/innen-
Vertretung, …)
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- Unterrichts- und Schulentwicklungskompetenz
- außerschulische Bildungsarbeit (Erwachsenenbil-
dung, Jugendarbeit, u.ä.), Tätigkeiten in der Kultur-
arbeit
- öffentliche Funktionen
- besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

c) Organisationsfähigkeit 
- Fortbildungen im Bereich von Organisationsfähigkeit
- Teilnahme an Projekten der Schulentwicklung
(Planung und Durchführung von Schulversuchen, 
Lehrplanentwicklung, Entwicklung und Erprobung 
neuer Unterrichtsformen, u.ä.)
- Planung und Organisation von Schulveranstaltun-
gen, schulbezogenen Veranstaltungen 
- Unterrichts- und Schulentwicklungskompetenz
- Tätigkeit als Lehrer/innen-Vertreter/in
- außerschulische Bildungsarbeit (Erwachsenenbil-
dung, Jugendarbeit, u.ä.), Tätigkeiten in der Kultur-
arbeit
- öffentliche Funktionen
- besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

d) Soziale Kompetenz / Persönlichkeitsmerkmale 
- Fortbildungen im Bereich von Sozialer Kompetenz, 
Mentoring, Kommunikation
- Aktivitäten im Rahmen der Schulpartnerschaft
- Unterrichts- und Schulentwicklungskompetenz
- außerschulische Bildungsarbeit (Erwachsenenbil-
dung, Jugendarbeit, u.ä.), Tätigkeiten in der Kultur-
arbeit
- öffentliche Funktionen
- besondere Kenntnisse und Fähigkeiten

e) Sonstige Kriterien bzw. schulstandortbezogene
Kriterien (z.B. interkulturelle Kompetenz oder EU-
Kompetenz, u.ä.)
- Planung und Organisation von EU-Projekten, Pro-
jekten zu Integration, u.ä.
- Erfahrungen im Bereich der interkulturellen Begeg-
nung
- Unterrichts- und Schulentwicklungskompetenz

§ 4
Objektivierungskommission

(1) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung im Kollegium 
des Landesschulrates für Tirol wird eine Objektivierungs-
kommission eingerichtet.

(2)  Zusammensetzung der Objektivierungskommission: 

Die Objektivierungskommission besteht aus folgenden 
facheinschlägigen Expert/inn/en (Mitgliedern):
1. dem/der für die jeweilige Schulart zuständigen Lan-

desschulinspektor/in
2. einem/einer von den aus dem jeweiligen Schulbereich 
stammenden Direktor/inn/en nominierten Vertreter/in 
der Direktor/inn/en
3. einem/einer vom zuständigen Fachausschuss nomi-
nierten Vertreter/in 
4. dem/der Landesschulratsdirektor/in oder einem/einer 
von ihm/ihr nominierten rechtskundigen Vertreter/in aus 
dem Landesschulrat für Tirol
5. einem/einer Vertreter/in des Zentrums für Führungs-
personen im Bildungsbereich an der PHT.

Für den Fall ihrer Verhinderung oder Befangenheit (z.B. 
Beschäftigung an der zu besetzenden Schule, Mitglied-
schaft als stimmberechtigtes Mitglied im Kollegium des 
Landesschulrates für Tirol) haben die in den Z 1, 2, 3, 4 
und 5 genannten Mitglieder bei ihrem Eintritt in die Ob-
jektivierungskommission bis zu drei Vertreter/innen aus 
ihrem Tätigkeitsbereich (Ersatzmitglieder) namhaft zu 
machen.

Bei Bedarf können ein/e Vertreter/in der Schulpsycho- 
logie-Bildungsberatung beim Landesschulrat für Tirol 
und ab einer Schulgröße von 50 Vollbeschäftigungsäqui-
valenten im Lehrer/innen-Bereich auch ein/e externe/r 
Personalberater/in auf Beschluss der Objektvierungs-
kommission als beratende Mitglieder beigezogen wer-
den.
 
Den Vorsitz in der Objektivierungskommission führt der/
die Landesschulratsdirektor/in oder der/die von ihm/ihr 
nominierte rechtskundige Vertreter/in.

Den in den Z 1 bis 5 angeführten Mitgliedern bzw. ihren 
Vertreter/inne/n (Ersatzmitgliedern) kommt eine be-
schließende Stimme zu. Eine Stimmenthaltung ist unzu-
lässig. Die allenfalls beigezogenen beratenden Mitglieder 
haben kein Stimmrecht.

Die Mitglieder, Ersatzmitglieder und beratenden Mitglie-
der der Objektivierungskommission sind über alle ihnen 
aus ihrer Tätigkeit in der Kommission bekanntgeworde-
nen Tatsachen zur Verschwiegenheit verpflichtet und hin-
sichtlich ihrer Tätigkeit in der Objektivierungskommissi-
on weisungsfrei gestellt.

(3) Aufgaben der Objektivierungskommission:

1. Zunächst hat die Objektivierungskommission die Be-
werbungsunterlagen zu sichten. Sodann ist für jeden
der im allgemeinen Anforderungsprofil gemäß § 3 Abs. 2 
enthaltenen Kompetenzbereiche a) bis e) ein Beschluss 
über die Reihung der Bewerber/innen auf Grund der in 
den Bewerbungsunterlagen enthaltenen Voraussetzun-
gen und Qualifikationen und der Bestimmungen des 
§ 207f Abs. 2 Z 2 und 3 BDG 1979 zu fassen. Dabei werden
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für die jeweils erste Stelle 3 Punkte, für die jeweils zweite 
Stelle 2 Punkte und für die jeweils dritte Stelle 1 Punkt 
vergeben. Schließlich hat die Objektivierungskommis-
sion auf Grund der Reihungen in den fünf Kompetenz-
bereichen und der sich daraus ergebenden Punktezahlen 
eine Gesamtreihung der Bewerber/innen (Teilreihung 1) 
zu erstellen, wobei alle fünf Kompetenzbereiche gleich zu 
gewichten sind.
2. Die Objektivierungskommission hat in einem zwei-
ten Schritt ein Hearing gemäß § 5 durchzuführen und 
anschließend auf Grund der im Hearing gewonnenen 
Erkenntnisse sowie unter Berücksichtigung des allge-
meinen Anforderungsprofils einen Beschluss über eine 
weitere, von der Teilreihung 1 unabhängige Reihung der 
Bewerber/innen vorzunehmen (Teilreihung 2).
3. In einem dritten Schritt hat die Objektivierungskom-
mission zur Erfüllung der Aufgaben in Z 4 die Stellung-
nahmen des Schulgemeinschaftsausschusses und des 
Dienststellenausschusses der zu besetzenden Schule 
heranzuziehen. Dabei werden für die jeweils erste Stelle 
3 Punkte, für die jeweils zweite Stelle 2 Punkte und für 
die jeweils dritte Stelle 1 Punkt vergeben. Schließlich hat 
die Objektivierungskommission auf Grund der Reihungen 
in den beiden Stellungnahmen und der sich daraus er-
gebenden Punktezahlen eine Gesamtreihung der Bewer-
ber/innen (Teilreihung 3) zu erstellen, wobei beide Stel-
lungnahmen gleich zu gewichten sind.  
4. Abschließend ist ein begründeter Reihungsvorschlag 
unter Einbeziehung der Teilreihungen 1 bis 3 gemäß der 
Z 1 bis 3 als Entscheidungsgrundlage für das Kollegium 
des Landesschulrates für Tirol in der Weise zu erstellen, 
dass für die erste Stelle in jeder Teilreihung 3 Punkte, 
für die zweite Stelle in jeder Teilreihung 2 Punkte und für 
die dritte Stelle in jeder Teilreihung 1 Punkt zu vergeben 
sind. Bei der Errechnung der Gesamtpunktezahl sind die 
Punkte der Teilreihung 1 doppelt und jene der Teilreihun-
gen 2 und 3 einfach zu gewichten. Alle Bewerber/innen 
sind unabhängig von ihrer erreichten Gesamtpunktezahl 
in den Reihungsvorschlag aufzunehmen.

(4) Beschlussfassung in der Objektivierungskommission:

1. Die Objektivierungskommission ist beschlussfähig, 
wenn alle fünf stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren 
Vertreter/innen (Ersatzmitglieder) anwesend sind.
2. Für einen Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erforderlich. Auf Verlangen von 
mindestens einem stimmberechtigten Mitglied ist eine 
geheime Abstimmung durchzuführen.

§ 5
Hearing

Das Bewerbungsgespräch soll im Regelfall mindestens 
15 und längstens 30 Minuten dauern und gliedert sich in 

zwei Teile.
Der erste Teil umfasst die Darlegung der Vorstellungen 
über die künftige Tätigkeit in der angestrebten Funktion 
durch den/die Bewerber/in (ca. 5 Minuten).
Der zweite Teil umfasst die Beantwortung von allgemei-
nen und standortbezogenen Fragen. Zunächst werden 
dem/der Bewerber/in Fragen aus einem Fragenkatalog 
gestellt (ca. 10 Minuten). Diese Fragen sind vom zustän-
digen Schulaufsichtsorgan für jede Ausschreibung vor-
zubereiten und den Bewerber/inne/n vor dem Hearing 
nicht bekannt zu geben. Bewerber/innen um die gleiche 
Stelle erhalten jeweils dieselben vorbereiteten Fragen. 
Die Fragen sollen neben pädagogischen, schul- und 
dienstrechtlichen sowie organisatorischen auch persön-
lichkeitsbezogene Aspekte berücksichtigen. Neben den 
vorbereiteten Fragen können durch die Kommissionsmit-
glieder und die beratenden Mitglieder darüber hinausge-
hende Fragen gestellt werden. Dabei sind nur Fragen im 
Hinblick auf die Qualifikation für die angestrebte Schul-
art zulässig. Die stimmberechtigten Mitglieder des Kol-
legiums haben das Recht, am Hearing teilzunehmen. Es 
steht ihnen allerdings kein Frage- und Stimmrecht zu.

§ 6
Berichterstattung im Kollegium

Der von der Objektivierungskommission erstellte Rei-
hungsvorschlag wird vom/von der zuständigen Landes-
schulinspektor/in als Berichterstatter/in in der nächst-
folgenden Sitzung des Kollegiums des Landesschulrates 
für Tirol dem Plenum des Kollegiums vorgetragen. 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Kollegiums haben 
das Recht, im Zeitraum von drei Werktagen vor dieser 
Kollegiumssitzung im Landesschulrat für Tirol Einsicht 
in die Bewerbungsunterlagen sowie in den begründeten 
Reihungsvorschlag der Objektivierungskommission zu 
nehmen. Daher hat die Objektivierungskommission ihren 
begründeten Reihungsvorschlag zeitgerecht in schrift-
licher Form zu erstellen. 

§ 7
Abgekürztes Verfahren

Bei nur einem/einer Bewerber/in kann mit Beschluss 
der Objektivierungskommission ein verkürztes Verfahren 
in der Weise durchgeführt werden, dass die Objektivie-
rungskommission auf Grund der Bewerbungsunterlagen 
und der Stellungnahmen des Schulgemeinschaftsaus-
schusses und des Dienststellenausschusses der zu be-
setzenden Schule die grundsätzliche Eignung des/der 
Bewerbers/ Bewerberin feststellen und einen begründe-
ten Vorschlag an das Kollegium des Landesschulrates für 
Tirol erstellen kann.
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§ 8
Inkrafttreten

(1) Dieser Beschluss tritt mit 1. August 2014 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Juli 2014 tritt der Beschluss des 
Kollegiums des Landesschulrates für Tirol vom 8. Juli 
1998 über die Erarbeitung und Beschlussfassung von 
Dreiervorschlägen für die Besetzung von Leitungsfunk-
tionen, veröffentlicht im Verordnungsblatt des Landes-
schulrates für Tirol, Jahrgang 1998, Stück VIII, 20. Sep-
tember 1998, Nr. 93, mit Ausnahme der Bestimmungen 
über den Schulaufsichtsbereich außer Kraft.

LSR-GZ 106.01/0014-allg/2014
35.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL,
mit der für die Tiroler Fachberufsschulen eine
zusätzliche Lehrplanbestimmung erlassen wird

Aufgrund des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 
242/1962 idgF, insbesondere dessen §§ 6 und 47 sowie 
der §§ 2 und 3 der Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst über die Lehrpläne für Berufs-
schulen, BGBl. Nr. 430/1976 idgF, wird gemäß § 7 Abs. 
3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962 idgF, 
verordnet: 

§ 1

Im Bereich der Tiroler Fachberufsschulen wird der Lehr-
plan für folgenden Lehrberuf neu erlassen:

Produktionstechniker
Anlage A/15/15        BGBl. II Nr. 461/2003

§ 2

Der Lehrplan samt Anlage A/15/15 für den Lehrberuf tritt 
auf der Grundlage der Verordnung BGBl. II Nr. 461/2003 
hinsichtlich der 1. Klassen aufsteigend mit Beginn des 
Schuljahres 2014/15 in Kraft.

§ 3

Allfällige bisherige Verordnungen des Landesschulrates 
für Tirol treten für den in § 2 angeführten Lehrplan samt 
Anlage hinsichtlich der 2. Klassen mit Ende des Schul-
jahres 2015/16, hinsichtlich der 3. Klassen mit Ende des 
Schuljahres 2014/15 außer Kraft.

Die Amtsführende Präsidentin:
LR Dr. Beate Palfrader

LSR-GZ 106.01/0015-allg/2014
36.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL,
mit der für die Tiroler Fachberufsschulen eine
zusätzliche Lehrplanbestimmung erlassen wird

Aufgrund des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 
242/1962 idgF, insbesondere dessen §§ 6 und 47 sowie 
der §§ 2 und 3 der Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst über die Lehrpläne für Berufs-
schulen, BGBl. Nr. 430/1976 idgF, wird gemäß § 7 Abs. 
3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962 idgF, 
verordnet: 

§ 1

Im Bereich der Tiroler Fachberufsschulen wird der Lehr-
plan für folgenden Lehrberuf neu erlassen:

Bürokaufmann/Bürokauffrau HD
Anlage A/9/3   BGBl. II Nr. 313/2004

§ 2

Der Lehrplan samt Anlage A/9/3 für den Lehrberuf tritt 
auf der Grundlage der Verordnung BGBl. II Nr. 313/2004 
hinsichtlich der 1. Klassen aufsteigend mit Beginn des 
Schuljahres 2014/15 in Kraft.

§ 3

Allfällige bisherige Verordnungen des Landesschulrates 
für Tirol treten für den in § 2 angeführten Lehrplan samt 
Anlage hinsichtlich der 2. Klassen mit Ende des Schul-
jahres 2015/16, hinsichtlich der 3. Klassen mit Ende des 
Schuljahres 2014/15 außer Kraft.

Die Amtsführende Präsidentin:
LR Dr. Beate Palfrader

LSR-GZ 132.01/0016-2014
37.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL,
mit welcher die Kindersicherheitstage des Vereines
„Sicheres Tirol“ zu schulbezogenen Veranstaltungen
erklärt werden

Gemäß § 7 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBl. 
Nr. 240/1962, idgF, in Verbindung mit § 13a Schulunter-
richtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, idgF, werden folgende
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Veranstaltungen für die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zu schulbezoge-
nen Veranstaltungen erklärt:

Kindersicherheitstag
am 20. Juni 2014 in Innsbruck-Neuarzl

Kindersicherheitstag
am 24. Juni 2014 in Umhausen

Die Amtsführende Präsidentin:
LR Dr. Beate Palfrader

LSR-GZ 106.04/0016-allg/2014
38.
VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR TIROL,
mit welcher die 12. Tiroler Lehrlingswallfahrt 2014
zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt wird

Gemäß § 7 Abs. 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz 1962, 
BGBl. Nr. 240/1962, in der derzeit geltenden Fassung, in 
Verbindung mit § 13a Schulunterrichtsgesetz, BGBl Nr. 
472/1986, in der derzeit geltenden Fassung, wird die fol-
gende Veranstaltung für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zur schul-
bezogenen Veranstaltungen erklärt:

12. Tiroler Lehrlingswallfahrt 2014
am 02. Juli 2014 von Matrei a. Br. nach Maria Waldrast

Die Amtsführende Präsidentin:
LR Dr. Beate Palfrader

Hinweis:
Ansprechperson für die Lehrlingswallfahrt ist
FI Mag. Dr. Dorothea Reinalter, Tel. 0676 / 87305107.

39.
ERFOLGE BEI BUNDESLEHRLINGSWETTBEWERBEN

Beim Bundeslehrlingswettbewerb „Installations- und 
Gebäudetechnik konnten Manuel Moser den Bundessieg 
und Martin Brunner den 3. Platz erzielen.

Beim Bundeslehrlingswettbewerben für Schönheitsbe-
rufe gab es mit Doris Waldhauser in Kosmetik ebenfalls 
eine Bundessiegerin. Dritte Plätze erreichten Michaela 
Weichselberger in Fußpflege und Johanna Knabl in Fan-
tasy Make-up.

40.
ERFOLG BEI DER AHS-CHEMIE-OLYMPIADE

„Letzte Meldung“ unmittelbar vor Fertigstellung des 
Juni-Verordnungsblattes:

Beim Bundeswettbewerb der 40. Chemie-Olympiade in 
Deutschlandsberg erreichte Immanuel Plangger vom 
BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, den 2. Platz und 
wurde dafür mit einer Goldmedaille belohnt.
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MEDIEN IM VERLEIH DER MEDIENZENTREN

Nicht nur die Natur und die Wärme sind Indikato-
ren dafür, dass der Sommer kommt, es gibt noch ein 
anderes untrügliches Zeichen: Die Baustellen auf 
den Straßen nehmen rasant zu. Alle wollen, dass 
die Baustellen, egal ob auf der Straße oder im Ort, 
rasch wieder verschwinden. Wer aber dafür sorgt, 
das zeigt die neue Produktion „Baustellen – Bauar-
beiter, Bagger & Co“ den SchülerInnen sehr gut auf.  

Brasilien – Wirtschaftsmacht der Zukunft
Brasiliens Wirtschaft boomt. 
Der “grüne Riese“ gilt als 
Wirtschaftsmotor Südameri-
kas und wird laut Prognosen 
schon bald in die Top Five der 
größten Wirtschaftsmächte 
der Erde aufsteigen. Doch das 
rasante Wachstum birgt auch 
Schattenseiten. Diese Pro-
duktion gibt einen Überblick 
über die aufstrebende Roh-
stoffmacht Brasilien und stellt 
insbesondere deren wachsen-
de wirtschaftliche Bedeutung sowie damit verbundene 
Umweltaspekte in den Mittelpunkt.

Baustellen – Bauarbeiter, Bagger & Co
Auf einer Baustelle, egal ob im Wald oder auf der Straße, 
sieht man viele große Maschinen. Bagger, Kräne, Trak-
toren, Betonmischer, LKW und noch ganz viele andere. 
Sie alle können nicht von al-
lein arbeiten. Hierzu kommen 
die Bauarbeiter zum Einsatz. 
Alle Bauarbeiter müssen sich 
selbst sichern. Deswegen ha-
ben sie ihre Arbeitskleidung 
an, z.B. Schuhe, Sicherheits-
kleidung, eine Warnweste, 
einen Helm, eine Schutzbrille 
und einen Ohrenschutz. Nicht 
nur die Bauarbeiter sieht man 
auf der Baustelle, sondern 
auch die Fahrer der Lastwa-
gen und auch die Architekten. 
Das Wichtigste auf den Baustellen ist die Sicherheit. Je-
der muss auf Jeden aufpassen. Alle müssen gut mitein-
ander arbeiten, so dass keinem was passiert. 

Müllvermeidung – Was kann man tun?
Die Wissensreporter Joey Grit Winkler und Fero Ander-
sen starten das Experiment, 24 Stunden lang keinen Müll 
zu produzieren. Was können die beiden eigentlich noch 
essen? Wo können sie einkaufen? Und wie vermeiden 

sie es, mit Werbeprospekten und Verpackungsmaterial 
überschwemmt zu werden? Das Experiment zeigt, wel-
chen Abfall wir tagtäglich produzieren und mit welchen 
Tricks wir unseren persönlichen Müllberg schrumpfen 
lassen können. Auch bekommen die Zuschauer Ant-
worten auf folgende Fragen: Lohnt es sich, Flaschen 
nach Farben zu trennen? Landet der sorgfältig getrenn-
te Müll am Ende doch in der Müllverbrennungsanlage? 

Was passiert, wenn ich meine Schulden nicht zurück-
zahlen kann?
Jugendliche befriedigen ihre 
Bedürfnisse häufig auf Pump. 
Die Angebote sind vielfältig: 
Kredite, telefonieren, einkau-
fen im Laden oder online auf 
Rechnung oder in Raten. Doch 
was passiert eigentlich, wenn 
man nicht bezahlen kann? 
Das Medium zeigt die Folgen 
von Verschuldung wie Mahn-
wesen, Inkasso- und gericht-
liche Mahnverfahren sowie 
private Insolvenz auf. Der Film 
stellt die Schuldenfalle in ihrer ganzen Konsequenz dar.

Polyether und Polyester
Der Aufbau und die Eigenschaften von Polyether und Poly-
ester wird verdeutlicht. Ihre Entstehung per Polykonden-
sation wird an verschiedenen Beispielen erläutert, wobei 
auch ausführlich auf die Begriffe Monomer, Polymer, Ho-
mopolymer und Copolymer eingegangen wird. Der Einsatz 
von Polyether und Polyester in Natur und Industrie wird 
ebenso thematisiert wie die speziellen Eigenschaften von 
thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen. 

Das gesamte Medienangebot finden Lehrpersonen 
nach der Anmeldung im Tirol-Portal (http://portal.tirol.
gv.at) beim „Online-Medienkatalog“ (zum Entlehnen) 
sowie beim „Medienportal LeOn“ (zum Downloaden). 

NEUE DVD/CD-KOPIERSTATION IM MEDIENZENTRUM

Nach nahezu 40.000 Kopien, die das alte Kopiersystem 
produziert hat, war es auch auf Grund technischer Neu-
entwicklungen an der Zeit, ein Nachfolgemodell anzu-
schaffen. Die neue DVD/CD-Kopierstation brennt und 
bedruckt auch Blu-Ray-Medien.

Das günstige und schnelle Kopierservice des Medien-
zentrums steht allen Schulen, Jugendorganisationen, 
gemeinnützigen Vereinen, Pfarren, Kindergärten, Kultur-
vereinen etc. zur Verfügung.
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Mehrere Formen der Bearbeitung sind möglich:

• Kopie von DVD/CD/Blu-Rays in verschiedenen
Auflagehöhen

• Bedruckung der Medien in hochauflösenden
Thermo-Re-Transferverfahren (feuchtigkeits-und 
UV-lichtbeständig)

• Lieferung des Datenträgers auf Spindeln, oder in
Jewel- bzw. Slimcases oder in CD/DVD-Hüllen

• Herstellung eines Inlays oder einer Covercard
(Umschlagseite) für die CD/DVD-Hülle bzw. Jewel- 
bzw. Slimcase

Ein Kostenbeispiel: Die drei dritten Klassen einer Neuen 
Mittelschule nehmen an einer Schulveranstaltung  teil, 
die der Lehrer filmisch dokumentiert. Er will 75 Kopien 
für alle TeilnehmerInnen anfertigen lassen. Auf die DVD 
soll ein Gruppenfoto  mit kurzem Text gedruckt werden. 
Die bedruckte DVD wird in einer DVD-Hülle verpackt.

Der Preis für diese Bestellung  beträgt  131,25 € inkl. 
MwSt., was einen Stückpreis von 1,75 € pro Stück be-
deutet. Sollte auch noch eine farbige Einlage in die DVD-
Hülle gewünscht werden, so kommen weitere 40 Cent 
dazu. Die genauen Staffelpreise findet man unter 
https://www.tirol.gv.at/bildung/medienzentrum im Be-
reich „Service“.

Informationen bekommt man unter der Telefonnummer  
+43 512 508 4292 oder
per E-Mail medienzentrum@tirol.gv.at 
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EIN PARCOURS FÜR [FAST] ALLE SINNE

Im Salzlager der früheren Saline in Hall wird wieder der 
große SINNE–Parcours aufgebaut, von dem allerdings 
kein Gast etwas zu sehen bekommen wird.

Man findet seinen Weg auf einem unvergesslichen Spa-
ziergang, einem Parcours für [fast] alle Sinne, denn zu 
„sehen“ wird es nichts geben.

NEU: Im Park, in den Gassen, in den Cafés, beim Boots-
anlegeplatz am Seeufer – überall begegnet man freundli-
chen Passant/inn/en, die den vorbei ziehenden Besucher/
inn/en den Weg beschreiben.

Eine Stunde lang durch ein völlig abgedunkeltes Dorf 
spazieren und gemeinsam den richtigen Weg suchen, 
dabei kein bisschen Licht – nicht einmal die eigene Hand 
ist unmittelbar vor den Augen zu sehen.

Umso mehr staunt man, was all die anderen Sinne an 
Eindrücken zu bieten haben, so bewusst wie kaum je und 
auch in ungeahnter Langsamkeit. Ein Weg zum Staunen, 
Lachen und Genießen. 

Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren geeignet.
Sonderführungen für Schulklassen und Gruppen vom
23. Juni – 3. Juli

Salzraum Hall
6060 Hall, Saline 18, www.salzraum.at
www.sinne.at

BUCHTIPP:
Brieftägerkind von Oskar Klein

Reißbrett-Strategien sind unnütz. Damit lassen sich viel-
leicht ein paar Kunden fangen, die es nicht besser wissen.
Aber Erfolg geht anders.

„Wie er es geschafft hat?“ – Oskar Kern, als Manager 
Herr über 250 Millionen Euro Umsatz und 1.500 Mitarbei-
ter/innen, musste bei einem Galadiner nicht lange über 
diese Frage nachdenken. „Alles, was ich brauchte, habe 
ich von meinen Eltern gelernt“, sagte er. Sie verfügten 
nicht, wie seine Zuhörer/innen  meinten, über klingende 
Namen und geheimnisvolle Netzwerke. Vielmehr waren 
sie Landbrieträger in dem abgelegenen oberösterrei-
chischen Liebenau. Oskar Kern entführt in dieses Dorf 
und erzählt, wie er als Junge, der seinen Vater und sei-
ne Mutter manchmal auf ihren weiten Wegen über das 
Land begleiten durfte, deren kleine Lebensweisheiten 
aufschnappte. Warum es gut ist, manchmal eine Tür zu 
öffnen, hinter der ein Hund bellt, zum Beispiel, oder wa-
rum es eigentlich nie um die Briefe, sondern immer nur 
um ihre Empfänger geht …

Erscheinungstermin: Oktober 2014
Hardcover mit Schutzumschlag
192 Seiten, € 19,95
ISBN 978-3-99001-102-7

Bei Vorbestellung bis Juli zum um 20 % ermäßigten
Sonderpreis unter Angabe des Codes „Schule“:
www.okbuch.com
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- Erlebnis - Parcours

23. Juni - 3. Juli 2014
im Salzlager in Hall in Tirol

 +43.664.200.3939

www .                                                          . at

Nicht schwer, den richtigen Weg und letztlich auch eines 
der „unsichtbaren Cafés“ zu �nden, wenn nur alle ihre Sinne 

ganz weit ö�nen und aufmerksam zusammen helfen.

Ein Weg zum Staunen, Lachen und Genießen.

Entdecke

das

Unsichtbare.

Sie werden staunen, was Ihre vielen Sinne an Eindrücken 
zu bieten haben, so bewusst wie kaum und auch in dieser 

ungeahnten Langsamkeit, allein zu „sehen“ 
wird es für Sie nichts geben.

Reservierung:



PERSONALNACHRICHTEN 6/2014

Der Landesschulrat gratuliert herzlich ...

... zur Verleihung des Großen Ehrenzeichens für
Verdienste um die Republik Österreich:
Dir. HR Mag. Alfred MÜLLER, Höhere Bundeslehr-
anstalt und Bundesfachschule (Fachrichtung Touris-
mus) Zell am Ziller

... zur Bestellung:

Mag. Alfred KERBER ist mit Wirksamkeit vom
1. Mai 2014 zum Direktor des Bundesgymnasiums 
und Bundes-Oberstufenrealgymnasiums Telfs be-
stellt worden.

Dr. Stefan WALCH ist mit Wirksamkeit vom 1. Juni 
2014 zum Direktor der Höheren Technischen Bundes-
lehranstalt Imst bestellt worden.

Mag. Maria Plankensteiner-Spiegel, MAS, ist vom 
privaten Schulerhalter als Schulleiterin der SOB 
Tirol - Schule für Sozialbetreuunsgberufe namhaft 
gemacht worden.

Dipl.-Päd. Mag. Peter DORNAUER, BEd, ist mit Wirk-
samkeit vom 1. Mai 2014 zum Fachvorstand für den 
fachpraktischen Unterricht an der Höheren Bun-
deslehranstalt für Tourismus Zell am Ziller bestellt 
worden.

Der Landesschulrat gedenkt ...

... verstorbener Lehrerinnen und Lehrer:

Landeslehrer/innen:
am 23.04.2014: VOL SR Hubert BICHLER, Stumm 

(geb. 20.10.1954)
am 30.04.2014: VOLin i. R. Maria GASSER, Hall in Tirol

(geb. 11.05.1927)
am 16.05.2014: HD i. R. OSR Walter REIMEIR,

Steinach a. Br. (geb. 16.11.1923)
am 18.05.2014: HOL i. R. SR Otto JÄGER, Elbigenalp

(geb. 04.01.1931)
am 18.05.2014: VDin i. R. OSRin Ingrid IGLER,

Kirchberg i. T. (geb. 15.12.1938)
am 23.05.2014: VD i. R. OSR Johann THUMMER,

Maurach (geb. 27.09.1924) 
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Die Amtsführende Präsidentin, LR Dr. Beate Palfrader, mit Dir. HR Mag. 
Alfred Müller und seiner Frau Roswitha.

HR Dr. Eva Burger, AFP LR Dr. Beate Palfrader, Dir. Dr. Stefan Walch und 
LSR-Dir. HR Dr. Reinhold Raffler.

HR Dr. Eva Burger, AFP LR Dr. Beate Palfrader, Dir. Mag. Maria Planken-
steiner-Spiegel, LSI Dr. Brigitte Stolz und LSR-Dir. HR Dr. Reinhold Raff-
ler.

Dr. Armin Andergassen, LSI HR Dr. Thomas Plankensteiner, AFP LR Dr. 
Beate Palfrader, Dir. Mag. Alfred Kerber und LSR-Dir. HR Dr. Reinhold 
Raffler.



V E R O R D N U N G S B L AT T 
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